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(2) Der Ausschuß wählt die Vorschläge aus, die 
dem Ministerrat der Deutschen Demokratischen Re
publik vorgelegt werden. Die ausgewählten Vor
schläge sind vom Ausschuß zu begründen.

(3) Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen 
Republik entscheidet über die ihm vorgelegten Vor
schläge.

Verleihung
§ 8

Der Ehrentitel „Hervorragender Wissenschaftler 
des Volkes“ wird in feierlicher Weise durch den 
Präsidenten der Deutschen Demokratischen Repu
blik an einem Ehrentag der Auszuzeichnenden ver
liehen.

§ 9
(1) Die Verleihung des Ehrentitels erfolgt durch 

Überreichung einer Urkunde und einer Medaille.
(2) Mit der Verleihung des Ehrentitels ist die Aus

zahlung einer Prämie von 40 000 DM verbunden. Die 
Prämie ist steuerfrei.

Bereitstellung der Mittel 
§ 10

Die für die Verleihung des Ehrentitels erforder
lichen Mittel werden im Haushalt des Förderungs
ausschusses beim Ministerpräsidenten der Deutschen 
Demokratischen Republik bereitgestellt.

Schlußbestimmungen
§ 11

Die Verleihung des Ehrentitels „Hervorragender 
Wissenschaftler des Volkes“ findet erstmalig im 
Jahre 1952 statt.

§ 12
Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Ver

ordnung werden vom Ministerrat der Deutschen De
mokratischen Republik erlassen.

§ 13
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 8. November 1951

Die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident 
G r o t e w o h l

Staatliche Plankommission 
Der Vorsitzende 

Rau 
Stellvertreter 

des Ministerpräsidenten

Verordnung 
über die Verleihung des Ehrentitels 
„Verdienter Techniker des Volkes“.

' Vom 8. November 1951
Grundlagen

§ 1
Technikern, die sich auf den Gebieten der kon

struktiven Entwicklung und der technischen Ent
wicklung von Verfahren durch Arbeiten von beson
derem Wert für die Erfüllung der Volkswirtschafts
pläne oder bei der Heranbildung technischer Nach
wuchskräfte um die Deutsche Demokratische Repu
blik verdient gemacht haben, wird der Ehrentitel 

„Verdienter Techniker des Volkes“ _ 
verliehen.

Personenkreis
§ 2

Der Ehrentitel „Verdienter Techniker des Volkes“ 
kann allen Technikern, ohne Rücksicht auf ihre 
Staatsangehörigkeit, verliehen werden.

§ 3
Der Ehrentitel „Verdienter Techniker des Volkes“ 

kann jährlich bis zu50 Technikern verliehen werden.
Einbringung der Vorschläge

§4
(1) Vorschlagsberechtigt für die Verleihung des 

Ehrentitels „Verdienter Techniker des Volkes“ sind:
a) die Mitglieder der Regierung der Deutschen 

Demokratischen Republik,
b) die wissenschaftlichen Akademien,
c) die Senate der Universitäten und Hochschulen,
d) die Nationalpreisträger,
e) die „Hervorragenden Wissenschaftler des Vol

kes“,
f) die zentralen Organe der Parteien und Massen

organisationen.
(2) Die Vorschlagsberechtigten fordern in jedem 

Jahr die Bevölkerung durch Presse, Rundfunk und 
Versammlungen auf, ihnen begründete Empfehlun
gen für Vorschläge zur Verleihung des Ehrentitels 
„Verdienter Techniker des Volkes“ zu machen.

(3) Die Vorschläge für die Verleihung des Ehren
titels, die von nachgestellten Organen der volkseige
nen und ihr gleichgestellten Wirtschaft, der Par
teien und Massenorganisationen, von Arbeitskollek
tiven, von Dozentenkollektiven oder von Einzelper
sönlichkeiten ausgehen, werden nur berücksichtigt, 
wenn sie von Vorschlagsberechtigten eingereicht 
werden. g g

(1) Die Vorschlagsberechtigten sind mit den Vor
schlägen für die Verleihung des Ehrentitels nicht an 
den Bereich ihrer territorialen oder fachlichen Zu
ständigkeit gebunden. .

(2) Die Vorschläge müssen enthalten:
Angaben über die Person des Vorgeschlagenen, 
eine Begründung des Vorschlages, insbesondere

eine Übersicht über die bisherigen Leistungen 
des Vorgeschlagenen und
eine Benennung der Arbeiten, die die Ver
leihung des Ehrentitels rechtfertigen, 

ein Gutachten von sachkundiger Seite über den 
volkswirtschaftlichen oder wissenschaftlichen W ert 
der Arbeiten.

Beurteilung der Vorschläge t
§ 6

(1) Zur Prüfung der Vorschläge für die Verleihung 
des Ehrentitels „Verdienter Techniker des Volkes“ 
wird beim Ministerium für Arbeit der Deutschen 
Demokratischen Republik ein Auszeichnungsaus
schuß gebildet.

(2) Die Mitglieder des Auszeichnungsausschusses 
werden vom Minister für Arbeit der Deutschen De
mokratischen Republik im Einvernehmen mit dem 
Stellvertreter des Ministerpräsidenten und Vor
sitzenden der Staatlichen Plankommission berufen.

§7
(1) Die Vorschlagsberechtigten reichen ihre Vor

schläge an den Auszeichnungsausschuß für die Ver-


